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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.12.1989

Norm

GewO 1973 §324

Rechtssatz

Daß die Verwendung des Begri3es "Markt" für eine Veranstaltung, die nicht die Begri3smerkmale des § 324 Abs 1

GewO aufweist, gesetzlich verboten wäre, tri3t nicht zu; dort wird vielmehr nur der "Markt" im Sinne der

Gewerbeordnung definiert, nicht aber jede andere Verwendung dieser Bezeichnung untersagt.
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